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Preisblatt Los 2 

zum Ingenieurvertrag (A04) 

Tragwerksplanung LPH 1-6 §51 HOAI 2021 

1 Honorar für Grundleistungen gem. § 3.1.1 des Ingenieurvertrags  

1.1 Honorargrundlagen 

Für das Honorar, welches sich nach der HOAI berechnet, gelten folgende Honorargrund-

lagen: 

Honorarzone 

Gem. §§ 5, 52 Abs. 2 bis 4 i.V.m. An-
lage 14.2 HOAI 

Honorarsatz 

Angebotener Auf- bzw. Abschlag auf den: 

III Basishonorarsatz* 

*Basishonorarsatz gem. § 52 Abs. 2 HOAI bzw. der erweiterten Honorartabelle nach RiFT als Ausgangswert 
zur Ermittlung des angebotenen Honorars durch Angabe des prozentual angebotenen Auf- bzw. Abschlags 
gemäß Ziffer 1.3 dieses Preisblatts 

In die angebotenen Auf- bzw. Abschläge sind sowohl sämtliche Nebenkosten insb. gemäß 

§ 14 HOAI, als auch ein etwaiger Umbau-/Modernisierungszuschlag gemäß § 6 Abs. 2 

HOAI einzukalkulieren. Diese werden nicht zusätzlich darüber hinaus vergütet. Zusätzlich 

zu berücksichtigen sind Wiederholungseffekte bei der Planung gemäß § 11 HOAI. 
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1.2 Anrechenbare Kosten 

Das Honorar richtet sich gemäß § 6 Abs. 1 HOAI nach den auf Grundlage der DIN 276 

Stand 2018 (DIN 276, 12.2018) zu ermittelnden anrechenbaren Kosten des Objekts nach 

§§ 4, 50 HOAI auf Basis der Kostenberechnung. Die Honorarermittlung erfolgt dabei auf 

Grundlage der Honorartafeln der bei Vertragsschluss gültigen HOAI bzw. soweit diese 

Tafelwerte überschritten werden auf Grundlage der bei Vertragsschluss gültigen Richtli-

nien der staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Be-

teiligung freiberuflich Tätiger (RiFT). 

Für die Angebotsabgabe ist vorläufig von folgenden anrechenbaren Kosten auszugehen: 

Kosten aus Kosten-
gruppe [KG] 

Herstellkosten netto 
[EUR] 

Davon anrechenbar (vor-
läufig) [EUR] 

300 1.600.000,00 880.000,00 

400 10.625.000,00 1.062.500,00 

SUMME 12.225.000,00 1.942.500,00 

1.3 Prozentualer Auf- bzw. Abschlag 

% bezogen auf das jeweilige HOAI-Honorar für Grundleistungen unter  

Berücksichtigung des Aufwands der Regelung der Projektbeschreibung 
(A15). 

(Bitte Aufschlag mit „+“ und Abschlag mit „-“ kennzeichnen)  

Hinweis, sofern kein Vorzeichen angegeben wird, wird dieses mit „+“ gewertet.  

Bitte befüllen sie das hellblaue Feld  
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2 Pauschalhonorar für besondere Leistungen gemäß § 3.1.2 des In-

genieurvertrags  

HINWEIS: Die Honorarangebote für die weiteren/besonderen Leistungen sind netto inkl. 
allen Nebenkosten sowie etwaigen Umbau-/Modernisierungszuschlägen anzugeben. 
Eine gesonderte Vergütung von Nebenkosten und etwaigen Umbau-/Modernisierungszu-
schlägen erfolgt nicht. 

Leistungsphase Leistungsbeschreibung Honorar psch. 
[EUR] 

Zu LPH 2-6 Zusätzliche statische Abstimmungen mit 
Prüfstatikern und Genehmigungsbehörden 

 

Hinweis: Bei Befüllung mit 0,00 EUR bzw. keinen Angaben wird die Leistung im Auftragsfall im Zusammen-
hang mit dem Hauptauftrag unentgeltlich erbracht.  

Bitte befüllen sie jeweils die hellblauen Felder 
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3 Stundenhonorar gemäß § 5.2 des Ingenieurvertrags 

HINWEIS: Die Honorarangebote für die Stundensätze sind netto inkl. allen Nebenkosten 
sowie etwaigen Umbau-/Modernisierungszuschlägen anzugeben. Eine gesonderte Ver-
gütung von Nebenkosten und etwaigen Umbau-/Modernisierungszuschlägen erfolgt nicht. 

Funktion Einheitspreis 
[EUR/Stunde] 

Auftragnehmer (Geschäftsführer / Inhaber)  

Projektleiter  

Assistenten und Planer    

Technische Zeichner  

Bitte befüllen sie alle hellblauen Felder 

Nachrichtlich, die Bewertung der Einheitspreise erfolgt gem. AzA (A01) Ziffer 9.1. 


